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In allen 27 EU-Staaten gelten ab

dem 31. Oktober 2009 neue gesetz-

liche Vorgaben für den Zahlungsver-

kehr. Wir haben daher die mit Ihnen

vereinbarten Kundenbedingungen

angepasst. Übrigens haben dies

nicht nur wir getan – alle Banken in

Deutschland und in der EU mussten

ihre Vertragsbedingungen mit ihren

Kunden aufgrund der neuen gesetz-

lichen Vorgaben überarbeiten. Die

Änderungen betreffen die Allge-

meinen Geschäftsbedingungen, die

Sonderbedingungen für den Über-

weisungsverkehr, für die VR-Bank-

Card bzw. für die VR-ServiceCard

Neues EU-Recht für den Zahlungsverkehr
Was Sie wissen sollten

Europa wächst weiter zusammen. Ab dem 31. Oktober 2009 gelten neue gesetzliche
Rahmenbedin gungen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Neue Vorgaben ergeben sich
für Girokonten und hier vor allem für Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen.
Darüber hinaus werden die Voraussetzungen geschaffen, EU-weit Lastschrifteinzüge tätigen zu
können. In den vergangenen Wochen wurden Sie von uns über die neuen Kundenbedingungen
informiert. Welche Neuerungen sich ergeben, erfahren Sie folgend in einem Überblick.

sowie die Sonderbedingungen für

das Onlinebanking. Weiterhin gelten

ab 31. Oktober 2009 neue Sonder-

bedingungen für den Lastschriftver-

kehr. 

Letztere wurden geschaffen, da

nach den neuen Regelungen Infor-

mationspflichten der Banken aus-

führlich zu dokumentieren sind. Sie

beschreiben die bereits heute be-

kannten Lastschriftverfahren – das

Einzugsermächtigungsverfahren und

das Abbuchungsauftragsverfahren –

sowie die beiden ab November

2009 EU-weit nutzbaren SEPA-Ver-

fahren – das SEPA-Basis-Lastschrift-

verfahren und das SEPA-Firmen-

Lastschriftverfahren. Auf der Grund-

lage des neuen EU-Rechts besteht

zukünftig die Möglichkeit, innerhalb

des gesamten Binnenmarktes Last-

schriftzahlungen vorzunehmen. Das

SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren

können Sie allerdings als Verbrau-

cher nicht nutzen, da es aufgrund

der speziellen Eigenschaften Firmen-

kunden vorbehalten ist.

Das neue Recht ebnet die auch

 politisch gewollte Realisierung des

einheitlichen Euro-Zahlungsver-

kehrsraumes – SEPA (Single Euro

Payments Area). In Zukunft soll es

keine Unterscheidung mehr zwi-

schen nationalen und grenzüber-

schreitenden Euro-Zahlungen im

Binnenmarkt geben. 

Wesentliche rechtliche
Änderungen

Der Europagedanke führt zu einer

Vereinheitlichung des Zahlungsver-

kehrsrechts in der EU. Die Kunden-

bedingungen werden für Sie noch

Anwendungsbereich des neuen EU-Zahlungsverkehrsrechts

Belgien*                         Irland*                          Portugal*
Bulgarien                       Italien*                          Rumänien
Dänemark                      Lettland                        Schweden
Deutschland*                Litauen                         Slowakei*
Estland                           Luxemburg*                 Slowenien*
Finnland*                       Malta*                          Spanien*
Frankreich*                    Niederlande*                Tschechien
Griechenland*               Österreich*                   Ungarn
Großbritannien              Polen                            Zypern*

Island                             Liechtenstein                Norwegen

* Stand Januar 2009: In diesen Ländern ist der Euro die gesetzliche Währung.
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mehr als zuvor zum Informations-

leitfaden und beschreiben zur Erhö-

hung der Transparenz die  wesent-

lichen Inhalte, zum Beispiel für die

Überweisung, die Lastschrift oder

zur Verwendung der VR-BankCard –

Ihrem Schlüssel zum Girokonto.

Für Zahlungen im Binnenmarkt in

Euro und in anderen Währungen

des Europäischen Wirtschaftsraumes

gelten neue gesetzliche Ausfüh-

rungsfristen. Bis zum Jahr 2012 kön-

nen diese noch drei Geschäftstage

(Internet-Banking) bzw. vier Ge-

schäftstage (Abgabe von Belegen)

betragen. Um diese kurzen Fristen

einzuhalten, dürfen wir Ihre Zahlun-

gen zukünftig allein anhand Ihrer

Kundenkennungen ausführen. Das

sind Kontonummer und Bankleitzahl

oder bei SEPA-Zahlungsanwendun-

gen IBAN und BIC.

Unsere Entgelte, die Annahme- und

Ausführungsfristen für Zahlungsauf-

träge und unsere Geschäftstage

entnehmen Sie bitte – wie gewohnt

– dem Preisaushang und dem Preis-

und Leistungsverzeichnis. Vom Ge-

setzgeber neu geregelt ist ebenso,

dass nach dem Zugang eines Über-

weisungsauftrags (Abgabe bei der

Bank) dieser von Ihnen nicht mehr

widerrufen werden kann.

Nach der Verlustanzeige Ihrer VR-

BankCard haften Sie nicht mehr für

die danach eintretenden Schäden

aufgrund einer missbräuchlichen

Nutzung Ihrer Karte. Bei Schäden

vor der Sperranzeige verzichten wir

zudem grundsätzlich auf die gesetz-

lich eigentlich vorgesehene Scha-

densbeteiligung durch Sie in Höhe

von maximal 150 Euro und über-

nehmen auch diese Schäden. Selbst

bei grober Fahrlässigkeit ist Ihre Haf-

tung auf den für die Karte gelten-

den Verfügungsrahmen beschränkt.

Somit sind klare Verantwortlichkei-

ten vorgegeben.

Wichtig für Sie ist insbesondere in

Zukunft, dass spätestens nach Ab-

lauf von 13 Monaten nach der Be-

lastungsbuchung einer Zahlung auf

Ihrem Girokonto grundsätzlich keine

Erstattungs- oder Schadensersatz-

ansprüche mehr bestehen. Daher ist

es umso wichtiger, regelmäßig Ihre

Kontoumsätze und Kontoauszüge

zu kontrollieren. Bei etwaigen Mei-

nungsverschiedenheiten können Sie

sich – wie bisher – an Ihren Berater

oder auch an die in unserem Preis-

und Leistungsverzeichnis näher be-

zeichneten Streitschlichtungs- und

Beschwerdestellen wenden.

IBAN und BIC gewinnen
an Bedeutung

Mit Umsetzung von SEPA1 rückt die

Verwendung von IBAN und BIC im-

mer mehr in den Vordergrund. Zur

Nutzung der SEPA-Zahlverfahren

sind zukünftig für die Kontoadres-

sierung bei Überweisungen und

Lastschriften IBAN und BIC anzuge-

ben. Übrigens: Mit der „€uro-Über-

weisung“ ist dies für Sie bereits seit

Januar 2008 innerhalb Deutschlands,

Die IBAN besteht insgesamt aus

max. 34 alphanumerischen Zeichen.

Die Länge der IBAN ist je Land un-

terschiedlich. Die Anzahl der Zei-

chen ist jedoch innerhalb eines Lan-

des einheitlich. In Deutschland be-

steht die IBAN aus insgesamt 22 Zei-

chen.

Damit die IBAN besser lesbar ist,

wurde sie für den Schriftverkehr

„geblockt“ gestaltet. Dies bedeutet,

im papierhaften Format besteht die

IBAN aus Blöcken von jeweils vier

Bestandteile der deutschen IBAN:

"  das Länderkennzeichen 
(DE für Deutschland),

"  eine zweistellige Prüfziffer,

"  die achtstellige Bankleitzahl,

"  die zehnstellige Kontonummer.

1 Zu SEPA gehörenden derzeit folgende Staaten und Gebiete: EU-Staaten (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
 Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern), die weiteren EWR-Staaten (Island, Liechtenstein
und Norwegen) sowie die folgenden Staaten und Gebiete (Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon).

in andere EU- und EWR-Staaten und

sogar in die Schweiz möglich. IBAN

und BIC Ihrer Volksbank oder Raiff-

eisenbank können Sie  Ihrem Konto-

auszug entnehmen.

Was ist die IBAN?

IBAN steht für „International Bank

Account Number“. Sie ist eine stan-

dardisierte internationale Bankkon-

tonummer. Die IBAN besteht aus ei-

nem internationalen Teil (Länder-

kennzeichen, Prüfziffer) und einer

nationalen Komponente, die für

Deutschland Bankleitzahl und Kon-

tonummer enthält.

Beispiele für das elektronische 
und papierhafte IBAN-Format

"  elektronisches IBAN-Format
DE10100900440532013018

"  papierhaftes IBAN-Format
DE10 1009 0044 0532 0130 18
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Es gibt einen festen Fälligkeitstermin

(„D“). Dieser wird Ihnen vom Zah-

lungsempfänger – wie heute – im

Vorfeld des Einzugs mitgeteilt. Jeder

Lastschrifteinreicher hat zudem eine

eigene zusätzliche Kennung zur

Identifizierung, die Gläubiger-Identi-

fikationsnummer (CI). Diese Num-

mer ermöglicht Ihnen einen ein-

 fachen Abgleich von Belastungs-

 buchungen auf Ihrem Konto. Sie ist

in Deutschland 18 Stellen lang (Bei-

spiel: DE02 ZZZ0 1234 5678 90) und

wird von der Deutschen Bundes-

bank vergeben.

Voraussetzung zur Nutzung des

neuen SEPA-Basis-Lastschriftverfah-

rens ist, dass Sie als Zahlungspflichti-

ger dem Zahlungsempfänger vor

dem Zahlungsvorgang ein „SEPA-

Lastschriftmandat“ erteilen.

Das neue SEPA-
Lastschriftmandat

Als Zahlungspflichtiger erhalten Sie

von Ihrem Zahlungsempfänger ein

Lastschriftmandatsformular, welches

Sie unterschreiben und an den Zah-

lungsempfänger zurücksenden müs-

sen. Vielfach ist es Bestandteil von

Verträgen, wie heute bei der Bezah-

Zahlungen innerhalb von SEPA ab-

wickeln. Es ähnelt dem heutigen

und Ihnen bereits vertrauten Ein-

zugsermächtigungsverfahren inner-

halb Deutschlands. Ein Vergleich ist

auf der Rückseite dargestellt. Der

Zahlungsempfänger löst den Last-

schrifteinzug aus, indem er uns über

seine Bank die SEPA-Basis-Lastschrift

vorlegt. Dies ist zunächst mit Ihnen

vertraglich zu vereinbaren, wie

 heute zum Beispiel mit Ihrer Tele-

fongesellschaft für den Einzug der

Rechnungsbeträge. 

Sollten Sie einmal mit einem Einzug

durch eine SEPA-Basis-Lastschrift

nicht einverstanden sein, können Sie

von uns binnen einer Frist von acht

Wochen ab dem Zeitpunkt der Be-

lastungsbuchung (Fälligkeitstermin)

auf Ihrem Konto ohne Angabe von

Gründen die Erstattung des belaste-

ten Lastschriftbetrages verlangen

(Widerspruchsfrist). Ähnlich ist es

bereits heute bei der Einzugser-

mächtigung, bei der Belastungen 

als genehmigt gelten, wenn Sie die-

sen nicht innerhalb von sechs Wo-

chen nach Zugang des Rechnungs-

abschlusses Ihres Kontos wider-

 sprechen.

Zeichen. Die Angabe der IBAN in

Rechnungen sollte daher immer in

geblockter Schreibweise erfolgen.

Was ist der BIC?

BIC steht für „Bank Identifier Code”

und ist der international standardi-

sierte Bank-Code, analog der deut-

schen Bankleitzahl. Der BIC (oft auch

SWIFT-Code) wird neben der IBAN als

zweites Identifikationsmerkmal für

die jeweils kontoführende Bank zur

Weiterleitung von Zahlungen benö-

tigt. Der BIC identifiziert Kreditinstitu-

te weltweit und ist entweder acht

oder elf Stellen lang. An der fünften

und sechsten Stelle ist das Länder-

kennzeichen zu finden (zum Beispiel

DE für Deutschland).

So sieht ein BIC aus: 

GENODEXX XXX

EU-weite Lastschriften
ab November 2009
möglich 

Mit dem neuen SEPA-Basis-Last-

schriftverfahren können Sie über

uns an Zahlungsempfänger Euro-

Inhalte/Muster: „SEPA-Lastschriftmandat“ für das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

1.  
Eindeutige  Bezeichnung  als 
„SEPA-Lastschriftmandat“  

2.  
Verwendung des fest vor-
gegebenen Mandatstextes  

3.  
Daten des  
Lastschrifteinreichers (Gläubigers) 

• Name und Anschrift 
• Gläubiger-Identifikations-Nr. („CI“) 
• optional: Mandatsreferenz-Nummer 
  (z. B. Vertragsnummer) 

4.  
Daten des  
Zahlungspflichtigen (Schuldner) 

• Name und Anschrift 

• Kontoverbindung (IBAN, BIC, 
  Name des Kreditinstituts) 

• Ort, Datum und Unterschrift 

MUSTER GMBH, ROSENWEG 2, 00000 IRGENDWO

Gläubiger-Identifikationsnummer DE99ZZZ05678901234
Mandatsreferenz 987 543 CB2

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Muster GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Muster GmbH auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name und BIC)

DE
IBAN

Datum, Ort und Unterschrift
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Vergleich der Lastschriftverfahren

lung von Telefonrechnungen. Der

Aufbau des SEPA-Lastschriftman-

dats ist mit den heutigen Gegeben-

heiten vergleichbar. Ein Beispiel ist in

der Abbildung dargestellt.

Mit den SEPA-Lastschriftmandaten

ermächtigen Sie einerseits den Zah-

lungsempfänger, Zahlungen von Ih-

rem Konto einzuziehen und anderer-

seits uns, die vom Zahlungsempfän-

ger gezogenen SEPA-Basis-Lastschrif-

ten einzulösen. Den vorgegebenen

Mandatstext können Sie der Abbil-

dung entnehmen (Seite 3).

Das SEPA-Lastschriftmandat (1.) er-

kennen Sie an der eindeutigen Be-

zeichnung. Weiterhin enthält es den

rechtlich relevanten Weisungstext (2.),

Daten des Lastschrifteinreichers (3.)

mit Name, Anschrift, Ident-Nummer

(CI), Vertragsnummer sowie Ihre Da-

ten (4.) mit Name, Anschrift, IBAN,

BIC, Namen Ihrer Bank sowie Ihre Un-

terschrift mit Ort und Datum.

Insgesamt ist also das SEPA-Last-

schriftmandat vergleichbar mit der

Ihnen heute bekannten Einzugser-

mächtigung.

Wir sind Ihr
Ansprechpartner

Mit der Umsetzung der SEPA-Last-

schriftverfahren stellen die Volks-

banken Raiffeisenbanken erneut

 ihre Kompetenz zur Abwicklung Ih-

res Zahlungsverkehrs unter Beweis.

Die neuen SEPA-Produkte auf der

Basis des neuen EU-Rechts bilden

für Sie die Grundlage, um weiterhin

gut für die Zukunft im Binnenmarkt

gerüstet zu sein. Bei Fragen bezie-

hungsweise weiterführenden In-

formationswünschen können Sie

sich jederzeit an Ihre Volksbank

oder Raiff eisenbank wenden. Ihr

Kundenbetreuer steht Ihnen für

weitere Auskünfte gerne zur Ver-

fügung.

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken · BVR, Berlin 
Redaktion: Steffen Steudel, BVR – Kommunikation – Autoren: Axel Schindler, Dr. Christian Koch · Deutscher Genossenschafts-Verlag eG, Postfach 2140,
65011 Wiesbaden Herstellung: Raiffeisendruckerei GmbH, Neuwied · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des
Herausgebers. Das Manuskript für diese Ausgabe wurde Mitte September 2009 abgeschlossen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr.

Einzugsermächtigung

"  rein nationale Nutzung in 
Deutschland

"  Kontonummer/BLZ

"  Lastschriftmandat = Einzugs-
ermächtigung

"  Ermächtigung des Zahlungsemp-
fängers (Gläubigers) zum Einzug

"  Fälligkeit bei Sicht

"  Widerspruchsfrist von 6 Wochen
nach Rechnungsabschluss

"  keine Identifikations-Nr. des Zah-
lungsempfänger (Gläubigers)

SEPA-Basis-Lastschrift

"  Nutzung in allen EU-/EWR-Staaten
und in der Schweiz geplant

"  IBAN/BIC

"  Lastschriftmandat = SEPA-Last-
schriftmandat

"  Ermächtigung des Zahlungsemp-
fängers (Gläubigers) und der Zahl-
stelle zum Einzug

"  Vorgabe Fälligkeitsdatum („D“)

"  Widerspruchsfrist von 8 Wochen
nach Belastungsdatum „D“ (Fällig-
keitsdatum)

"  Identifikations-Nr. des Lastschrift-
einreichers (Gläubigers)




